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Bekanntmachung über die Sitzung der Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn am 14. Mai 2024 

 
Am Dienstag, dem 14. Mai 2024 um 18:00 Uhr findet im 
Saal Friedensplatz (5. Obergeschoss) der Sparkasse 
KölnBonn, Friedensplatz 1, 53111 Bonn, eine Sitzung 
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Spar-
kasse KölnBonn statt. 
 
Tagesordnung 
 

A. Öffentliche Sitzung: 

 

1. Begrüßung, Informationen zum Sitzungsablauf, 
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
und der Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung 
über die Behandlung der Tagesordnungspunkte in 
öffentlicher oder in nicht-öffentlicher Sitzung so-
wie Anerkennung der Tagesordnung 

 
2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentli-

che Sitzung der Verbandsversammlung vom 
19. Dezember 2023 

 
3. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richtes der Sparkasse KölnBonn für das Ge-
schäftsjahr 2023 an die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn sowie 
Beschlussfassung der Zweckverbandsversamm-
lung über die Entlastung der Organe der Spar-
kasse KölnBonn 

 
4. Beschlussfassung der Verbandsversammlung 

des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn auf 
Vorschlag des Verwaltungsrates der Sparkasse 
KölnBonn über die Verwendung des Jahresüber-
schusses des Geschäftsjahres 2023 der Spar-
kasse KölnBonn  

 
5. Beschluss über die Stellungnahme zur überörtli-

chen Prüfung des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn durch die gpa.NRW (Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW) 

 
6. Mitteilungen und Anfragen 
 

B. Nicht-öffentliche Sitzung 

 

7. Genehmigung der Niederschrift über die nicht-öf-
fentliche Sitzung der Zweckverbandsversammlung 
vom 19. Dezember 2023 

  

8. Verschiedenes 

 

Zweckverband Sparkasse KölnBonn 

 

Bonn, den 9. April 2024 

 

gez. Guido Déus      gez. Henriette Reker 

Vorsitzender der      Vorsteherin des 
Verbandsversammlung     Zweckverbandes 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Ordnungsverfügung der Stadt Bonn – Ausländer-
amt – 33-6 
 

Datum der Verfügung 

11.03.2024 
Az.: 

33-64-SCN 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Kethineni, Venkata Naga Srikar, Lengsdorfer Hauptstr. 
97, 53127 Bonn 

 

jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur Abholung oder 
Einsichtnahme durch die Empfänger oder deren Bevoll-
mächtigten während der Dienststunden im Dienstge-
bäude Oxfordstr. 19, 53111 Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, den 05.04.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schumann-Ellrich 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3607.4217, Ge-
wStB/ZB) der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 
09.04.2024 für die ARTMAR UG (haftungsbeschränkt), 
vertreten durch Herrn Marek Jozef Drozdek, früher 
wohnhaft Winzerstraße 47, 53129 Bonn, jetzt unbekann-
ten Aufenthaltes, liegt zur Abholung durch den Empfän-
ger oder dessen Bevollmächtigten während der Dienst-
stunden im Kassen- und Steueramt im Stadthaus, Berli-
ner Platz 2, 53111 Bonn, Etage 14 A bereit. 
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. 
 
Bonn, den 04.04.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tempel 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Asylbewerberleistungsge-
setzt der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 

08.04.2024 
Az.: 

50-221/64-5505 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

An Herrn      RAMAZAR, Beshhat 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Oxfordstr. 19, 
53111 Bonn, Zimmer 5.10, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, den 08.04.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Neu 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Ordnungsverfügung der Unterhaltsvorschuss-
kasse – Amt 50-223  
 

Datum der Verfügung 

08.04.2024 
Az.: 

931129 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Patricia Garvi Moyano, Reuterstr.58, 53113 Bonn 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 3, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, den 08.04.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schmitz 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben der Zentralen Ausländerbehörde der 
Stadt Köln 
 

Datum der Verfügung 

04.04.2024 
Az.: 

333-204 122687/2022 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

An Herrn Dahmache, Abdelhadi geb.: 26.07.1995 
ZUE Bonn, Deutschherrenstr. 30, 53177 Bonn 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Zentrale Auslän-
derbehörde Köln, Dillenburger Str. 55-66, 51105 Köln,  
Zimmer 5D15, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, den 04.04.2024 
 
Im Auftrag 
gez. Reudelsterz 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

15.03.2024 7777.3153.9459 
Betroffene/r   

Herr Hamid, Kasem, Markt 13, 56626 Andernach       
Datum PK-Nr. 

04.04.2024 7777.4946.9371 
Betroffene/r   

Herr Kanani, Lirson, Chemnitzer Weg 1, 53119 Bonn       
Datum PK-Nr. 

26.03.2024 7777.0137.8554 
Betroffene/r   

Herr Bader F H DH A, Alsaidi, Rüdiger Str. 93, 53179 Bonn       
Datum PK-Nr. 

25.01.2024 7777.0177.6916 
Betroffene/r   

Herr Bouazzin, Ismail, wohnt dort lt. örtl. Ermittlung, Fontainengraben 150, 53123 Bonn       
Datum PK-Nr. 

20.02.2024 7777.3152.6985 
Betroffene/r   

Herr Ion, Surucinschi, Siebengebirgsallee 44, 53840 Troisdorf       
Datum PK-Nr. 

22.02.2024 7777.3152.7124 
Betroffene/r   

Herr Alin-Gabriel, Timpau, Baiertorstraße 1, 56579 Rengsdorf       
Datum PK-Nr. 

25.01.2024 7777.0151.6124 
Betroffene/r   

Herr Marian, Diaconu,Vitalisstr. 10, 50827 Köln       
Datum PK-Nr. 

14.03.2024 33-21 / 2-23-K-80517      
Betroffene/r   

Fa. FMZ International GmbH, z.Hd. Geschäftsführer o.V.i.A., vormals ansässig:                
Otto-Hahn-Str. 23 c, 50997 Köln      

 

 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   08. April 2024    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Merzenich 
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